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Artikel 24
Die Archive und Schriftstücke der Mission sind jederzeit 

unverletzlich, wo immer sie sich befinden.

Artikel 25
Der Empfangsstaat gewährt der Mission jede Erleichterung 

zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Artikel 26
Vorbehaltlich seiner Gesetze und anderen Rechtsvorschrif

ten über Zonen, deren Betreten aus Gründen der nationalen 
Sicherheit verboten oder geregelt ist, gewährleistet der Emp
fangsstaat allen Mitgliedern der Mission volle Bewegungs
und Reisefreiheit in seinem Hoheitsgebiet.

Artikel 27
(1) Der Empfangsstaat gestattet und schützt den freien 

Verkehr der Mission für alle amtlichen Zwecke. Die Mis
sion kann sich im Verkehr mit der Regierung, den anderen 
Missionen und den Konsulaten des Entsendestaats, wo immer 
sie sich befinden, aller geeigneten Mittel einschließlich diplo
matischer Kuriere und verschlüsselter Nachrichten bedienen. 
Das Errichten und Betreiben einer Funksendeanlage ist der 
Mission jedoch nur mit Zustimmung des Empfangsstaats 
gestattet.

(2) Die amtliche Korrespondenz der Mission ist unverletz
lich. Als „amtliche Korrespondenz“ gilt die gesamte Korre
spondenz, welche die Mission und ihre Aufgaben betrifft.

(3) Das diplomatische Kuriergepäck darf weder geöffnet 
noch zurückgehalten werden.

(4) Gepäckstücke, die das diplomatische Kuriergepäck bil
den, müssen äußerlich sichtbar als solches gekennzeichnet 
sein; sie dürfen nur diplomatische Schriftstücke oder für den 
amtlichen Gebrauch bestimmte Gegenstände enthalten.

(5) Der diplomatische Kurier muß ein amtliches Schriftstück 
mit sich führen, aus dem seine Stellung und die Anzahl der 
Gepäckstücke ersichtlich sind, die das diplomatische Kurier
gepäck bilden; er wird vom Empfangsstaat bei der Wahr
nehmung seiner Aufgaben geschützt. Er genießt persönliche 
Unverletzlichkeit und unterliegt keiner Festnahme oder Haft 
irgendwelcher Art.

(6) Der Entsendestaat oder die Mission kann diplomatische
Kuriere ad hoc ernennen. Auch in diesen Fällen gilt Absatz 5; 
jedoch finden die darin erwähnten Immunitäten keine An
wendung mehr, sobald der Kurier das ihm anvertraute 
diplomatische Kuriergepäck dem Empfänger ausgehändigt 
hat. t

(7) Diplomatisches Kuriergepäck kann dem Kommandan
ten eines Zivilflugzeugs anvertraut werden; dessen Bestim
mungsort ein zugelassener Einreiseflugplatz ist. Der 
Kommandant muß ein amtliches Schriftstück mit sich 
führen, aus dem die Anzahl der Gepäckstücke ersichtlich ist, 
die das Kuriergepäck bilden; er gilt jedoch nicht als diplo
matischer Kurier. Die Mission kann eines ihrer Mitglieder 
entsenden, um da* diplomatische Kuriergepäck unmittelbar 
und ungehindert von dem Kommandanten des Luftfahrzeugs 
entgegenzunehmen.

Artikel 28
Die Gebühren und Kosten, welche die Mission für Amts

handlungen erhebt, sind von allen Steuern und sonstigen 
Abgaben befreit.

Artikel 29
Die Person des Diplomaten ist unverletzlich. Er unterliegt 

keiner Festnahme oder Haft irgendwelcher Art. Der Emp
fangsstaat behandelt ihn mit gebührender Achtung und trifft 
alle geeigneten Maßnahmen, um jeden Angriff auf seine Per
son, seine Freiheit oder seine Würde zu verhindern.

Artikel 30
(1) Die Privatwohnung des Diplomaten genießt dieselbe 

Unverletzlichkeit und denselben Schutz wie die Räumlich
keiten der Mission.

(2) Seine Papiere, seine Korrespondenz und — vorbehalt
lich des Artikels 31 Absatz 3 — sein Vermögen sind ebenfalls 
unverletzlich.

Artikel 31
(1) Der Diplomat genießt Immunität von der Strafgerichts

barkeit des Empfangsstaats. Ferner steht ihm Immunität von 
dessen Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit zu; ausgenom
men hiervon sind folgende Fälle:

a) dingliche Klagen in bezug auf privates, im Hoheitsgebiet 
des Empfangsstaats gelegenes unbewegliches Vermögen, 
es sei denn, daß der Diplomat dieses im Auftrag des 
Entsendestaats für die Zwecke der Mission im Besitz 
hat;

b) Klagen in Nachlaßsachen, in denen der Diplomat als 
Testamentsvollstrecker, Verwalter, Erbe oder Vermächt
nisnehmer in privater Eigenschaft und nicht als 
Vertreter des Entsendestaats beteiligt ist;

c) Klagen im Zusammenhang mit einer beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit, die der Diplomat im Empfangs
staat neben seiner amtlichen Tätigkeit ausübt.

(2) Der Diplomat ist nicht verpflichtet, als Zeuge auszu
sagen.

(3) Gegen einen Diplomaten dürfen Vollstreckungsmaß
nahmen nur in den in Absatz 1 Buchstaben a, b und c vorge
sehenen Fällen und nur unter der Voraussetzung getroffen 
werden, daß sie durchführbar sind, ohne die Unverletzlich
keit seiner Person oder seiner Wohnung zu beeinträchtigen.

(4) Die Immunität des Diplomaten von der Gerichtsbarkeit 
des Empfangsstaats befreit ihn nicht von der Gerichtsbarkeit 
des Entsendestaats. Artikel 32

(1) Auf die' Immunität von der Gerichtsbarkeit, die einem 
Diplomaten oder gemäß Artikel 37 einer anderen Person 
zusteht, kann der Entsendestaat verzichten.

(2) Der Verzicht muß stets ausdrücklich erklärt werden.
(3) Strengt ein Diplomat oder eine Person, die gemäß 

Artikel 37 Immunität von der Gerichtsbarkeit genießt, ein 
Gerichtsverfahren an, so können sie sich in bezug auf eine 
Widerklage, die mit der Hauptklage in unmittelbarem Zu
sammenhang steht, nicht auf die Immunität von der Gerichts
barkeit berufen.

(4) Der Verzicht auf die Immunität von der Gerichtsbarkeit 
in einem Zivil- oder Verwaltungsgerichtsverfahren gilt nicht 
als Verzicht auf die Immunität von der Urteilsvollstreckung; 
hierfür ist ein besonderer Verzicht erforderlich.

Artikel 33
(1) Vorbehaltlich des Absatzes 3 ist ein Diplomat in bezug 

auf seine Dienste für den Entsendestaat von den im Emp
fangsstaat geltenden Vorschriften über soziale Sicherheit be
freit.

(2) Die in Absatz 1 vorgesehene Befreiung gilt auch für pri
vate Hausangestellte, die ausschließlich bei einem Diplomaten 
beschäftigt sind, sofern sie

a) weder Angehörige des Empfangsstaats noch in demsel
ben ständig ansässig sind und

b) den im Entsendestaat oder in einem dritten Staat gel
tenden Vorschriften über soziale Sicherheit unterstehen.

(3) Beschäftigt ein Diplomat Personen, auf welche die in 
Absatz 2 vorgesehene Befreiung keine Anwendung findet, 
so hat er die Vorschriften über soziale Sicherheit zu beachten, 
die im Empfangsstaat für Betriebe gelten.

(4) Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehene Befreiung 
schließt die freiwillige Beteiligung an dem System der sozia
len Sicherheit des Empfangsstaats nicht aus, sofern dieser 
eine solche Beteiligung zuläßt.

(5) Dieser Artikel läßt bereits geschlossene zwei- oder 
mehrseitige Übereinkünfte über soziale Sicherheit unberührt 
und steht dem künftigen Abschluß weiterer Übereinkünfte 
dieser Art nicht entgegen.

Artikel 34
Der Diplomat ist von allen staatlichen, regionalen und kom

munalen Personal- und Realsteuern oder -abgaben befreit; 
ausgenommen hiervon sind

a) die normalerweise im Preis von Waren oder Dienstlei
stungen enthaltenen indirekten Steuern;


